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Die Anmeldestelle Chemikalien ist die gemeinsame Anlauf- und Verfügungsstelle für Chemikalien des BAFU, BAG und SECO. 
 

Gesuch 

Nr. 

Beschreibung Stoff/Zuberei-

tung/Gruppe  

von Stoffen oder Zubereitungen gewährte Erleichterung 
Verfügungs-

datum Verfügungstyp 
 

offen verkaufte Stoffe und 

Zubereitungen in Verpackungen von 

nicht mehr als 3 Liter Inhalt in 

Apotheken und Drogerien 

a. Eine Apotheke oder Drogerie kann im Einvernehmen mit einer Endver-

braucherin 

einen Stoff oder eine Zubereitung für die Abgabe an 

diese Endverbraucherin in nur einer Amtssprache kennzeichnen. 

b. Die Abmessungen der Etikette mit der Kennzeichnung müssen mindes-

tens 

40 × 60 mm betragen. 

c. Jedes Gefahrensymbol, ungeachtet der Grösse der Etikette, muss eine 

Fläche von mindestens 1 cm2 aufweisen. 

 

Bedingungen: 

Die Verpackung darf einen Inhalt von höchstens 3 Liter umhüllen. Der 

Stoff oder die Zubereitung muss für eine bestimmte Endverbraucherin ab-

gefüllt werden. 07.08.2007 Allgemeinverfügung 

08-0014  

vorabgefüllte Chemikalienampullen für 

die automatisierte Synthese in der For-

schung 

verminderte Kennzeichnung aus Platzgründen für die Aussenhülle der 

Ampullen im Rack. 

 

Auflage: Die einzelnen Kunststoffhülsen, welche die Glas-Ampullen umge-

ben, müssen mit dem Namen oder zumindest mit der CAS-Nummer der 

Chemikalie gekennzeichnet sein. 04.12.2008 Einzelverfügung 

09-0015-17 

Komponenten eines Testkits für den 

Nachweis von Betäubungsmitteln. Ver-

wendung durch die Polizei und beim 

Zoll. 

Verminderte Kennzeichnung auf Teströhrchen aus Platz- und Mengen-

gründe.  

 

Auflage: Eine normale Etikette mit allen erforderlichen Angaben gemäss 

ChemV muss auf der Aussenseite des Kits angebracht werden. 21.04.2009 Einzelverfügung 

14-0041-42 

WC-Reinigungstabs, welche in einer 

wasserlöslichen Folie eingepackt sind Verzicht einer Kennzeichnung auf der wasserlöslichen Folie der Tabs. 18.02.2015 Einzelverfügung 

http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/03686/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCJe394fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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15-0050-54 

WC-Reinigungstabs, welche in einer 

wasserlöslichen Folie eingepackt sind Verzicht einer Kennzeichnung auf der wasserlöslichen Folie der Tabs. 10.04.2015 Einzelverfügung 

 


